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zur Erstellung und der Überprüfung von Mitgliederlisten der

Fachschaftsvertretungen und der Fachschaftsordnungen beim

Studierendenrat

Informationen
Autor Patrick Kaserer
Datum November 2022
Gremium StuRa
Zwischen StuRa und Fachschaftsvertretungen

Einleitung

Die Organisationssatzung der VSt gibt in §36 Abs. 5 vor, dass die Fachschaftsordnungen als auch
die Fachschafsvertretungen (§38 Abs. 2) vom Studierendenrat bestätigt werden müssen. Die
Mitglieder der Fachschaftsvertretungen werden durch die Wahl legitimiert, die Bestätigung dient
lediglich der rechtlichen und formalen Überprüfung.

Benötigte Daten

Zur Bestätigung benötigt der Studierendenrat entsprechende Daten, welche in Form einer Tabelle
zum Haushaltsbeauftagten zugeschickt werden. Der Haushaltesbeauftragte pflegt diese Daten in
das System und hat die neue Liste bei der entsprechenden Sitzung vorzuzeigen. Hierbei ist auch
auf die aktuellen datenschutzrechtliche Regelungen zu achten. Die Mitteilung einer neuen Liste,
obliegt der Fachschaftsvertetung und muss rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vor der nächsten
StuRa-Sitzung) dem StuRa für die Bestätigung gemeldet werden. Kurzfristige Annahmen vom
StuRa sind situationsbedingt möglich.

Die Daten sind:
Name, Vorname
Position innerhalb der Fachschaftsvertretung
Mitglied im Fakultätsrat
Mitglied durch
Legitimiert durch

”Mitglied durch” bezieht sich auf die Wahl innerhalb der Fachschaft. Ob das Mitglied kraft
Amtes als Mitglied im Fakultätsrat in der Fachschaftsvertretung ist, oder durch eine interne
Wahl der Fachschaftsvertretung, die die Fachschaftsordnung zulässt.

”Legitimiert durch” gibt den entsprechenden Paragraphen und Absatz in der Fachschaftsordnung
an, welcher die Wahl legitimiert. Dies ist nur notwendig, wenn Mitglieder durch eine interne
Wahl zur Fachschaftsvertretung wurden, und somit keinen Sitz im Fakultätsrat haben.
Hinweis: Einen Verweis auf die Informationen wird empfohlen.

Fachschaftsordnung

Dadurch, dass die Fachschaft sich selbst eine Fachschaftsordnung setzt, muss diese für die
rechtliche und formelle Überprüfung vom Studierendenrat bestätigt werden. Die Mitteilung einer
neuen Fachschaftsordnung obliegt der Fachschaftsvertretung. Hierbei muss die neue Ordnung als
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auch die Veränderungen zur alten Ordnung dem StuRa rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vor
der nächsten StuRa-Sitzung) mitgeteilt werden. Kurfristige Annahmen vom StuRa sind
situationsbedingt möglich.

Bestätigung

Fristen
Der Studierendenrat ist bei rechtzeitiger Meldung einer neuen Mitgliederliste dazu verpflichtet
diese in der kommenden Sitzung zu behandeln. Bei der Fachschaftsordnung ist ein längerer
Zeitraum möglich (maximal acht Wochen), da die inhaltliche Überprüfung mehr Zeit in Anspruch
nehmen kann.

Bestätigung Fachschaftsordnung
Die Richigkeit einer neue Fachschaftsvodnung muss von einem Mitglied der entsprechenden
Fachschaftsvertretung bei der Studierendenratssitzung bestätigt werden, welche ebenfalls für
offene Fragen bereit steht.

Bestätigung Mitgliederliste
Bei der Besätigung der Mitgliederliste wird die Richtigkeit der Liste festgestellt, ob alle
notwendigen Personen auf der Liste stehen (§37 Abs. 2 VSt Organisationssatzung), ob die Wahl
der Person legitimiert ist und ob die Anzahl nicht überschritten wurde. Inhaltliche Prüfung der
Namen findet nicht statt, eine Bestätigung eines Mitglieds der Fachschaftsvertretung ist nicht
notwendig, wird aber empfohlen.

Ablehung der Fachschaftsordnug
Eine Ablehnung der Fachschaftsordnung ist nur dann möglich, falls diese inhaltlich fehlerhaft ist
(z.B. formale Fehler), der Organisationssatzung der VSt widerspricht oder eine Rechtmäßigkeit
nach geltendem Gesetz angezweifelt werden darf. Dadurch, dass eine Untersuchung der
Fachschaftsordnung mehr Zeit in Ansprch nehmen kann, darf der Studierendenrat die Ordnung
im Nachhinein revidieren und gegebenenfalls die Bestätigung zurückziehen. Der Grund der
Ablehung muss unverzüglich der Fachschaftsvertretung mitgeteilt werden.
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